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Hessisches Presse Gesetz 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Hessische Gesetz über Freiheit und Recht der 

Presse (HPresseG) einzuhalten und insbesondere Anfragen der Presse zeitnah und 

vollständig zu beantworten.  

 

 

Begründung: 

 

Zur Begründung verweisen wir auf § 3 HPresseG: 

 

(1) Die Behörden sind verpflichtet, der Presse die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Sie 

können eine Auskunft nur verweigern, 

 

1. soweit durch sie die sachgemäße Durchführung eines straf- oder 

dienststrafgerichtlichen Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden 

könnte, 

2. soweit Auskünfte über persönliche Angelegenheiten einzelner verlangt werden, an deren 

öffentlicher Bekanntgabe kein berechtigtes Interesse besteht, und 

3. soweit Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, durch ihre vorzeitige öffentliche 

Erörterung vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnten. 

 

(2) Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Tagespresse überhaupt, an diejenige 

einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes periodisches Druckwerk allgemein 

verbieten, sind unzulässig. 

 

(3) Der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlangen, dass ihm 

deren amtliche Bekanntmachungen gegen Vergütung der Übermittlungskosten nicht später 

als seinen Mitbewerbern zur Verwendung zugeleitet werden.  

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

gez. Dr. Bernd Hoppe 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 




